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ar Bekanntmachungen.erzog Der 9. 57. des Regulativs über das Poſttaxweſen vom 18. December 1824 (Geſetz- Sammlung Seite 225.) beſtimmt,
war, daß das Beſtellgeld an den Briefträger zu entrichten iſt und auch für portofreie Correſpondenz bezahlt werden
rem muß. Das Beſtellgeld für die von den Königlichen Gerichtsbehörden ausgehenden Verfügungen und Ausfertigungen muß daher,
igen Jpenn die Beſtellung derſelben durch einen Briefträger bewirkt worden iſt, gleichviel ob dieſen gerichtlichen Verfügungen und
roßen Musfertigungen Behändiguugsſcheine (Jnſtnuations Documente) beigefügt, und gleichviel, ob ſie als portofreie Juſtizſache be
ollte. Jeichnet ſind oder nicht, ebenfalls an den Briefträger entrichtet und mithin von den Adreſſaten eingezogen werden, denen es
ommt Hberlaſſen bleibt, Erſatzanſprüche, die ſie deshalb an den Abſender oder an einen ſonſt betheiligten Dritten zu haben glauben,
erzog. dieſen gegenüber geltend zu machen.
„Der Jn letzterer Beziehung enthält die an die Königlichen Gerichtsbehörden ergangene allgemeine Verfügung des Herrn
Stu Juſtiz Miniſters vom 12. März 1855, die poſtamtlichen Jnſinuationen der gerichtlichen Verfügungen betreffend (JuſtizMiniſterial-

render blatt Seite 150.), hiermit übereinſtimmend, unter Nr. 4. die nachſtehende Beſtimmung:
rn ein „Den Zeugen und Sachverſtändigen iſt das bei der poſtamtlichen Jnſtnuation der an ſie erlaſſenen Vorladung veraus
ſelber gabte Beſtellgeld auf ihr Verlangen, gleichzeitig mit der Vergütung der Reiſe und Zehrkoſten, für Rechnung der

ntfernt koſtenpflichtigen Partei zu erſtatten.“
rgäſte, Wird daher dem Briefträger reſp. Landbriefträger nach erfolgter Beſtellung einer zur Poſt gegebenen gerichtlichen Ver
ſeſaale ſügung oder Ausfertigung die Bezahlung des Beſtellgeldes dafür verweigert, ſo liegt der betreffenden Poſtanſtalt ob, die execu
ſeiner ſiviſche Beitreibung des unbezahlt gebliebenen Beſtellgeldes von dem Adreſſaten zu veranlaſſen.

d, mit Da eine ſolche executiviſche Beitreibung jedesmal zur geſetzlichen Folge hat, daß von dem Adreſſaten außer dem Be-
jungeßellgelde auch noch die Executionsgebühren eingezogen werden müſſen, welche nach dem Tarife vom 30. Juli 1853 Geſetz

s aberßsammlung Seite 923.) zum Anſatz kommen und, falls nicht auf die Mahnung des Executors ſofort Zahlung erfolgt, den
tudentßetrag des Beſtellgeldes bei Weitem überſteigen, ſo wird das Publikum hierauf, zur Vermeidung von Weiterungen und Nach-
ſagt :Peilen, aufmerkſam gemacht.
Gäſte Berlin, den 19. Februar 1856.

chikos General-Poſtamt.rkennt Vorſtehende im Amtsblatte Seite 117. erſchienene Bekanntmachung bringe ich mit folgenden Bemerken auch hier zur
men! ſondern Kenntnißnahme.

In allen Fällen, in welchen die Bezahlung des Beſtellgeldes für vorſchriftsmäßige ausgehändigte Correſpondenz wegen
rmuth verweigert wird, ſind die betreffenden Briefträger angewieſen, bei den Ortsbehörden darüber Erkundigungen einzuziehen,

Adreſſat als Ortsarmer Unterſtützung erhält oder wegen Armuth zu den öffentlichen Steuern nicht herangezogen wird. Dem-
mäß werden die Ortsbehörden angewieſen nicht nur die erforderliche Auskunft zu ertheilen, ſondern auch in Fällen, wo
dreſſat als Armer zu betrachten, die geforderte Beſcheinigung auszuſtellen, damit auf Grund derſelben das rückſtändige Beſtell
ld niedergeſchlagen werden kann.

Die executiviſche Eintreibung der Landbriefbeſtellgelder, ſowie der Portorückſtände 2c. geſchieht nicht mehr durch diexecutoren der Königlichen Kreiskaſſe, ſondern durch den Kandblieſträger unter Beiſtand der Ortsbehörde, und zwar in der Art,

ß die Briefträger die Mahnung und ExecutionsAnkündigung event. auch die Pfändung bewirken, die Ortsbehörde aber den
erkauf resp. Verſteigerung der gepfändeten Gegenſtände zu veranlaſſen hat.

Nur in Behinderungsfällen der Briefträger wird ausnahmsweiſe nach vorheriger Requiſition der Poſtbehörde durch
e executiviſchen Kräfte der Kreiskaſſe Aushülfe gewährt werden.

Merſeburg den 15. April 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
Indem ich bekannt mache daß die Verwaltung der kreisſtändiſchen Kaſſe bis auf Weiteres in das Landrathsamt ver-

t worden iſt, bemerke ich, daß von heute ab Zahlungen, welche ſich auf kreisſtändiſche und Kreiscommunal- Angelegenheiten
ngeifer auf das Arbeitshaus und den mit demſelben verbundenen Torfziegelverkauf beziehen, gültig nur an den Herrn Expedienten

tein, dem ich die interimiſtiſche Verwaltung übertragen habe, und gegen deſſen Quittung geſchehen können.

Merſeburg den 27. April 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
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Um dem Mangel an einer berufsmäßigen und ausgebildeten Krankenpflege, welcher beſonders bei allgemeiner verbrei-

teten Krankheiten ſowohl in den öffentlichen Anſtalten als
ſich in H
geliſche Diaconiſſen Anſtalt zu gründen.

keit zugewendet.

Privathäuſern in einem hohen Grade fühlbar wird abzuhelfen hat
alle ein Verein die Aufgabe geſtellt, in der Stadt Halle, ähnlich wie in Berlin, Königsberg, Stettin c. eine evan-
Mehrere Profeſſoren der theologiſchen und mediciniſchen Facultät zu Halle haben dieſer Aufgabe ihre beſondere Thätig

Jn dieſer Anſtalt ſollen, ſoweit die Mittel reichen, auch Kranke gegen eine möglichſt geringe Entſchädigung verpflegt,
hauptſächlich aber Diaconiſſen gebildet werden die in Halle und der weiteren Umgegend zur Krankenpflege in Privathäuſern
benutzt werden können.

Es bietet ſich dem betreffenden Vereine gegenwärtig die günſtige Gelegenheit dar, in Halle ein Grundſtück zu erwerben,
welches durch geſunde Lage, durch vorläufig genügende Gebäude und großen Gartenraum zu gedachtem Zwecke ſehr geeignet zu
ſein ſcheint.
die Koſten des Kaufs und der Einrichtung zu decken.

Schon iſt auch eine nicht unbedeutende Summe für den Ankauf gezeichnet, allein ſie reicht bei Weitem nicht hin,

Jch fühle mich veranlaßt, die Kreiseingeſeſſenen auf dieſes Unternehmen aufmerkſam zu machen und ihnen anzuempfeh-
len, daſſelbe nach beſten Kräften zu unterſtützen.

Beiträge dazu, ſeien es jährliche oder nur einmalige Geſchenke, ſind entweder der Mühlmannſchen Buchhandlung in
Halle zu überſenden oder an hieſige Königl. Kreiskaſſe einzuzahlen.

Die Ortsvorſtände des Kreiſes werden angewieſen, dieſe Bekanntmachung den Einwohnern noch beſonders bekannt zu
machen und überhaupt dem Unternehmen ihre Theilnahme zuzuwenden.

Merſeburg den 22. April 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
Nachweiſung

über die Wirkſamkeit der Schiedsmänner des Merſeburger
Kreiſes für das Jahr 1855.

Zahl der Davon ſind 2
anhängig beendigt Z2

Name und Stand geweſen. I I. 23Sachen S s 2 Sdes nort. eheWebnort. a eSchiedsmanns. S aml I 127s 7 s Sh R S
Becker, Cantor emer. u.

Oeconom Merſeburg 4484481408) 7 33 448]
Engelhardt, Kaufmann 287128711961 5 82 12831 4
Rudow, desgl. 82 82] 52 15 15 82]v. Boſe, Bürgermſtr. Lützen 20412041123 14 67 1204]
Grimm, desgl. Lauchſtädt 27 12) 39) 23 23] 16
Wendrich, Kaufmann Schkeuditz 1301130] 67) 26 37 I130]
Bach, Apotheker Schaafſtedt 32) 32) 32 132
Kurth, Ortsrichter Zſcherben 331 331 26 7133]
Wehle, desgl. Cracau 1 741 751 481 11 16 751
Gutjahr, desgl. Leung 171 176 61117Neubarth, desgl. Wünſchendorf 54] 54] 25 3 26 54]
Sander Amtmann Neukirchen 111 1 9 2 M
Eiſenſchmidt, Mühlenbeſ. Wallendorf 15] 15) 13 21 151
Stenzel, Ortsrichter Dölkau 641 64] 38 1 25 64]
Döbold Gutsbeſitzer Weßmar 561 56) 15 7 34 56
Müller, Floßvorſteher Schladebach 65] 65] 341 3 28 65]
Beyer, Gradirmſtr. Porbitz 16611661135 31 Ilö66
Rettig Ortsrichter Teuditz 17611761127) 49 II76
Riedel, Dorfgerichts-

ſchreiber Bothfeld 36 3601 281 8130Schirner, Schullehrer Pobles 651 651 491 14 21 65]
Fiedler, Ortsrichter Schkölen 30] 30) 181 6 6] 30)
v. Merkel, Rittergutsbeſ. Kleingörſchen 561 561 401 16 56]

Vorſtehende Nachweiſung über Wirkſamkeit der Schieds-
männer im hieſigen Kreiſe pro 1855 wird hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht.

Merſeburg, den 25. April 1856.
Der Königliche Landrath Weidlich.

Mehrere hundert Körbe
Roggen- und Erbſen-Spreun

ſind zu verkaufen bei Heberer.
Ein nettes Logis, beſtehend aus 2 Stuben nebſt Zubehör,

iſt zu vermiethen und zum 1. Juli er. zu beziehen.
L. Wachtler, Neumarkt, vis à vis der Kirche.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur Kenntniß der Gerichtseingeſeſſenen

gebracht, daß beim unterzeichneten Gericht
der Büreau Aſſiſtent Actuar Sonnenſchmidt zum De-

poſital Kaſſen -Rendant
widerruflich ernannt iſt, daß daher alle Zahlungen und Ein-
lieferungen der zum Depoſito beſtimmten Gegenſtände nur an
die drei Beamten,

Herrn Kreisrichter Brum mer als I. Curator,
Herrn Kreisger. Secret. Blankenburg als II. Curator und
Herrn Büreau Aſſiſtent Actuar Sonnenſchmidt als De-

poſital- Kaſſen -Rendant,
gemeinſchaftlich geſchehen dürfen und nur eine von denſelben
gemeinſchaftlich ausgeſtellte Quittung gegen nochmalige Zah-
lung ſchützt.

Merſeburg, den 21. April 1856.
Königliches Kreisgericht.

Das mir zugehörige, in der Oelgrube Nr. 328. belegene
brau und triftberechtigte Wohnhaus, mit zu jedem Geſchäfts-
und Wirthſchaftsbetriebe erforderlichen Räumlichkeiten, beab-
ſichtige ich zu verkaufen und bitte darauf Reflectirende, ſich an
mich zu wenden. C. F. Liebich am Markt.

Bekanntmachung.
Jn meiner gepachteten Kohlenformerei im Fleiſchermeiſter

Wachtlerſchen Garten, Meuſchauergaſſe, ſind von jetzt ab gute
trockene Kohlenſteine, aus beſter Rattmannsdorfer Knorpelkohle
geformt, vorräthig.

Beſtellungen werden ſowohl im Garten als auch Altenburg
Nr. 811. angenommen.

Merſeburg den 28. April 1856.
J. C. Wächter.

Ein Logeis nebſt Zubehör iſt an eine ſtille Familie zu
vermiethen und kann zu Johanni bezogen werden.

Karl Redlich, Vorwerk Nr. 424.
Logis-Vermiethung.

Große Sixtigaſſe Nr. 586. ſind zwei kleine Logis an ein-
zelne Leute zu vermiethen und zum 1. Juli d. J. zu beziehen.

d Zum Sternſchießen in Zſcherben,
O den Himmelfahrtstag, Anfang 3 Uhr, ladet ergebenſt

ein Weißhuhn.

emp



ſenen

De-

Ein-
ir an

und empfiehlt ſelbige

verſichert zu feſten
zahlung jeden an den Früchten der Felder, Gemüſe, Obſt
und Weingärten, ſowie an Gärtnereien und Glasſcheiben durch
Hagelſchlag entſtehenden Schaden.

unter Ausſchließung des Strohes.
werden ſofort nach erfolgter Feſtſetzung des Entſchädigungs-
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Das Neueſte in

Mantillen und Frühjahrsmäntelchen,
in bedeutendſter Auswahl, von den beſten, ſolideſten Stoffen, empfiehlt J. Schönlicht.
Huühneraugenpflaſter h ger
empfiehlt C. Francke.Haarfärbemittel à Flacon 25 Sgr.,

Enthagarungsmittel à gucon 25 Sgr.

empfiehlt C. Francke.
Rum beſter Qualität, Spritt 90 feinſte

e S Liqueure und Aquavite in reinſter Waare, ſo
wie alter Nordhäuſer Kornbranntwein beie

w. d Franz Schwarz Wwe.
u

Kummerfeld'ſche Seife
enthält die nämlichen wirkſamen Beſtandtheile, wie das durch
ſeine heilſame Wirkung bekannte Waſchwaſſer und wird mit

den beſten Erfolg gegen Flechten, Schwinden, Finnen, Kupfer-
flecke, Hitzblaſen, Sommerſproſſen und dergl. mehr angewandt,

Franz Schwarz Wwe.
Raſirpulver,

das Vorzüglichſte für Selbſtraſtrende, welches einen reichlichen,
lange ſtehenden Schaum erzeugt, das Barthaar weich macht
und das Raſiren um Vieles erleichtert, in Schachteln zu 2 Sgr.
6 Pf. zu haben bei Franz Schwarz Wwe.

Vegetabiliſche Harzpomade,
zur Stärkung und Verſchönerung des Haarwuchſes, empfiehlt

Franz Schwarz Wwe.
Auch iſt daſelbſt eine ausmöblirte Stube mit Alcoven ſo-

fort zu beziehen.
Die

Hagelſchäden-Verſicherungs- Geſellſchaft „Ceres“
in Magdeburg,

als Aetiengeſellſchaft conceſſionirt von Sr.
Majeſtät dem Könige von Preußen,

Prämien und ohne alle Nach-

Die Prämien ſind den Local Verhältniſſen der einzelnen
Gegenden angemeſſen und ſowohl im Allgemeinen als auch
insbeſondere fur einzelne Producte nach Möglichkeit billig geſtellt.

Die Geſellſchaft geſtattet alleinige Verſicherung der Körner,
Entſchädigungen

Betrages baar und voll ausgezahlt.
Der unterzeichnete Agent der Geſellſchaft empfiehlt ſich zur

Annahme von Verſicherungs Anträgen und giebt jederzeit An-
ttags Formulare, Verſicherungs Bedingungen und jede nähere

Auskunft gratis.
Merſeburg, im April 1856.

Guſtav Artus am Markt, Agent der „Ceres.“
Eine geſunde kräftige Amme, vom Lande, wird geſucht

durch die Hebamme Heikroth in Lauchſtädt.

Die letzten Stunden des General Polizei Directors

von Ilinckeldey.
Beitrag zu ſeinem Nekrolog von einem Augenzeugen, Ludwig
Haſſel, Dr. med. Preis 5 Sgr. Vorräthig in der Buch-
handluug von Fr. Stollberg.

Concert Anzeige.
Am Himmelfahrtstage, den Mai, Gartenconcert

auf der Funkenburg. Anfang 3 Uhr. Braun.
Zum Himmelfahrtsfeſte F

Tanz im Hoſpitalgarten,
wozu ergebenſt einladet Mitter.

Tüchtige Maurergeſellen finden dauernde
Arbeit bei

dem Maurermeiſter A. Querfurth.
Ein mit guten Zeugniſſen verſehener junger Mann, der

im Rechnungsweſen geübt iſt, auch eine gute Hand ſchreibt,
kann vom 1. Juni ab ein dauerndes Engagement finden. Wo?
ſagt die Redaction.

Ein ordentlicher Burſche findet als Kellnerburſche eine
Stelle in der Reſtauration des Jägerhofs.

Merſeburg den 26. April 1856.
Leonhardt.

Ein mit guten Zeugiſſen verſehenes Hausmädchen
findet ſogleich Dienſt.

Das Nähere in der Expedition d. Bl.
Gefunden

wurde eine Börſe. Jn Empfang zu nehmen gegen Jnſertions-
gebühren im Tabacksladen von A. Wieſe, Burgſtraße
Nr. 301.

Am 23. d. M. iſt auf der Lauchſtädter Chauſſee eine
Brieftafel, in welcher ſich mehrere Papiere nebſt einer von dem
Königl. Kreisgericht zu Merſeburg quittirten Koſtenrechnung
befanden, verloren worden. Der Finder wird gebeten, ſolche mir
gefälligſt wieder zukoiinfeß zü laſſe 5Kleinlauchſtädt, den 24. AFril 1856.

Juſt, Richter.
Der Gutsbeſitzer Gregorius Horn aus Oetzſch iſt von

mir aus Uebereilung beleidigt worden. Jch bin auf ſchieds-
männiſchem Wege mit ihm ausgeſöhnt und leiſte ſelbigem hier-
durch noch öffentliche Abbitte.

Oetzſch, den 21. April 1856.
Heinrich Hofmann junior.

Dank, herzlichen Dank
dem Herrn Juſtizrath Grumbach in Merſeburg für ſein edles
Benehmen, indem er uns die Reſte und Gebühren während ſei-
ner Praxis als vormaliger Gerichtshalter von Oberthau ſelbſt
nach längſt vergangener Zeit ausgezahlt hat.

Oberthau, den 20. April 1856.
Die Erben der damaligen Gerichtsperſon.

Pfeiffer, Ortsrichter.
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Jm Gaſthauſe zur goldnen Sonne hierſelbſt ſteht ein feh-

lerfreier, zu jedem Dienſt brauchbarer Rappe zu verkaufen.
Auch ſteht daſelbſt eine Halbchaiſe zum Verkauf.

Verſpätet.
Seit vielen Jahrhunderten mußten die Todten unſerer

Gemeinde über den Saalſtrom zur Beerdigung nach Scortleben
geſchafft werden, was bei Hochwaſſer und Eisgängen ſehr
ſchwierig ja lebensgefährlich war. Deshalb waren wir Ge-
meindeglieder bei der ſtattgefundenen Separation bedacht, ein
Stück Land zu einem Gottesacker uns zu reſerviren. Am
Sonntag Judica, den 9. März Nachmittags ward nun unſer
Gottesacker durch unſern lieben Herrn Paſtor Weber eingeweiht,
und zugleich die jüngſt im Kindbette verſtorbene Frau Simon
als erſte Leiche darauf begraben. Nachdem die üblichen Sterbe-
lieder vor dem Hauſe der 2c. Simon geſungen waren, ſetzte
ſich der große, aus vielen hundert Menſchen beſtehende Leichen-
zug unter dem ſchönen, weithin tönenden Glocken -Geläute von
Scortleben nach dem neuen Friedhof in Bewegung. Hier
machte der Zug Halt, die Träger ſetzten den Sarg am Eingang

nieder und ſtimmten nun den erhebenden Geſang an: „So
gieb denn, fromme Chriſten -Schaar, der Erde das, was Erde
war verſchafft den Müden hier im Sand die Ruhe, die er
einſt nicht fand.“ u. ſ. w. Jetzt betrat der Herr Paſtor Weber,
begleitet von unſern Gemeinde Vorſtehern, den Friedhof und
hielt eine uns allen unvergeßliche Weihrede, die gewiß im
Segen bleiben wird. Nach vollzogener Weihe ward der erſte
Vers des Liedes „Jeſus meine Zuverſicht“ geſungen. Die
Glocken verſtummten, der Leichenzug bewegte ſich zu dem friſchen
Grabe der Frau Simon, wo nach Abſingung eines Begräbniß-
liedes unſer Herr Pfarrer in ſeiner beredten herzlichen Weiſe
über Johannis 21 V. 15. die Leichenrede hielt. Wir, die
Unterzeichneten, fühlen uns verpflichtet, unſerm lieben Seel-
ſorger, Herrn Paſtor Weber, für ſeine tief ergreifende Rede
unſern herzlichen Dank hiermit öffentlich auszuſprechen. Dank
unſerm Herrn Lehrer Kneiſel und unſerer Ortsbehörde, die bei
der Einweihung des Gottesackers ſo thätig mitwirkten. Dank
Allen, welche in ſo großer Zahl von nah und fern gekommen
waren, um dieſen für uns ſo wichtigen Tag mit uns feierlich
zu begehen.

Oeglitzſch, den 15. April 1856.
Die Gemeinde allda.

Todes- Anzeige.
Schon wieder hat uns Gottes Hand getroffen und recht

ſehr hart meine liebe, liebe Pauline iſt nicht mehr. Entfernt
7 wr r ch ſie in den Armen er den 24 d. M.,

ends r, in dem Alter von 3. Jahren 94, MonatenW1 Tag ihr Leben aus. h M
Möge uns der Herr, der Uns abermals ſo ſchmerzlich ge-

beugt, mit ſeiner Kraft und ſeinem himmliſchen Troſte wieder
aufrichten und in die Wunden, welche ſeine Hand ſchlug, lin-
dernden Balſam träufeln.

Wittwe Bertha Nacke.
Johanne Nacke.

Bei ihrer Abreiſe nach Torgau empfiehlt ſich Freunden
und Bekannten hiermit ergebenſt

die Familie Martin.
Getreidepreiſe der Stadt Merſeburg vom 26. April 1856.

Weizen 3 Thlr. t Sgr. Pf. bis 3 Thlr. 10 Sgr. Pf.

9 2 15Roggen 2 8Gerſte 1 17 6 1 20Hafer 29 3 1 2 w.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Escadron- Schneider der 4. Esc. Königl. 12.

Huſ. Reg. Schwuchow eine Tochter dem Regierungs Aſſeſſor v. Wurmb ein
Sohn dem Thierarzt beim Königl. 12. Huſ. Reg. Handke eine Tochter
Geſtorben: der Lehrer bei der erſten Bürgerſchule Baufeld 23 J. 4 M.
3 W. alt, am Nervenfieber.

Stadt. Geboren: dem Maurer Spindler eine Tochter, todtgeb.
dem Schenkwirth Hauptmann ein Sohn dem Tiſchlergeſellen Wolf eine Toch-
ter einer ledigen Perſon ein Sohn. Getrauet: der Lehrer und Cuſtos
Richter in Zörbig mit Jgfr. E. M. S. Pröhl von hier der Hülfs Canzliſt
bei der Königl. Gen. Comm. Siegel, mit Frau D. W. U. verw. Prange
hier der Fabrikarbeiter Kuhfuß mit Frau J. M. verw. Starke hier der
Maurer Hirſchfeld mit H. R. Heinold hier. Geſtorben: der einzige
Sohn des Vermeſſungsgehülfen Rüdiger, 5 M. alt, an Magenerweichung
der Maurergeſelle Unger, 57 J. 1 M. 3 W. alt, am Magenkrebs.

Neumarkt. Geboren: dem Fabrikant Wirth ein Sohn. Ge-
ſtorben im Krankenhauſe: der Handarbeiter Schleicher aus Merſeburg,
67 J. alt, am Nervenfieber die Ehefrau des Hoſpitaliten Breiter in Merſe
burg, 44 J. alt, am Nervenfieber.

Altenburg. Geboren: dem Bahnwärter Linke in Berlin ein Sohn
ein außerehel. Sohn. Geſtorben: der Bürger und Sattlermſtr. Schlag,
65 J. 5 M. alt, an Bruſtkrankheit.

Am Himmelfahrtstage (1. Mai) predigen
Nachmittags.

Herr Adj. Weiſe.
Herr Diac. Burghardt.

Vormittag s.
Herr Diac. Opitz.
Herr Paſt. Schellbach.

Neumarktskirche Herr Paſt. Triebel.
Altenburger Kirche l Herr Superint. Urtel.

(Eingeſandt.)

Künftigen Sonntag ſoll ein Friedensfeſt wegen des nun
beendigten Ruſſiſch -Türkiſchen Kriegs gefeiert werden.

Der Erfolg dieſes Friedens hat im Allgemeinen auf die
merkantiliſchen und gewerblichen Verhältniſſe bereits einen ſehr
vortheilhaften Eindruck geäußert, ſo daß auf das Mienenſpiel,
Achſelzucken, Finger an die Naſe legen einiger Speculanten
und Profitmacher, auch diesmal kein Gewicht zu legen iſt.

Jhr Enkel und Kinder, laßt Euch von Euren Großvätern
und Großmüttern, Vätern und Müttern, die die Drangſale des
Krieges erlebt haben erzählen mit welchen Mühen, Sorgen,
Widerwärtigkeiten und Geldkoſten ein ſolcher Zeitpunkt verbun-
den iſt, und Jhr werdet dieſes Feſt mit ihnen zu einem wahren
Dankfeſte erheben, wie dies am 8. Februar 1807 und 16. Juli
1815 geſchehen.

Geſtern ſind es 43 Jahre geweſen, als die Stadt und
Gegend mit Franzöſiſchen Truppen überfüllt war, denn manches
Haus erhielt ſtatt 1 10--12 Mann wenn ſie es nicht vorge-
zogen, ſich willkührlich ſelbſt einzuquartiren.

Der Schuhmachermeiſter Nierick Nr. 939., der Thorſchrei-
ber Koppe im Sixtithore, der Nachtwächter Bär, welcher ſich
an dieſem Tage in dem damals nicht bewohnten ſog. Wein-
bergshäuschen Nr. 774. aufhielt, wurden erſchoſſen auch ein-
zelne Theile der Stadt, z. B. Saalgaſſe, Roßmarkt, Fiſcher-
gaſſe, Amtshäuſer und Venenien geplündert und die Bewohner
der beiden letztern ſo geplagt und geprankelt, daß ſie ihre Häu-
ſer verlaſſen und in der innern Stadt oder nahe gelegenen
Ortſchaften und dem Probſteiholze ein Unterkommen ſuchen

mußten c. t.Logogryph.
Jch nenn' ein deutſches Land Dir, Leſer,
An altem Ruhm iſt keines größer
Doch ſtreich' den Kopf und Schlußlaut fort,
Trag' ich Dich leicht von Ort zu Ort.

Schloß u. Domkirche
Stadtkirche
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